
 

FNP-Änderung „Weilersäcker/Schafbuck“ Nr. 07-2017 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
 

Stand: Behördenbeteiligung (Anschreiben vom 06.04.2023, Frist bis 12.05.2023) 
 

 Träger öffentlicher Belange Stellung. vom Hinweis 

01 Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 11.05.2023 Hinweis 

02 Regierungspräsidium Stuttgart 
Straßenwesen und Verkehr 15.05.2023 nein 

03 Autobahn GmbH 
Niederlassung Südwest 

  

04 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Abteilung 9 Geologie 

26.04.2023 Hinweis 

05 Regionalverband Heilbronn-Franken 08.05.2023 Hinweis 
06 Landratsamt Schwäbisch Hall 

Bau- und Umweltamt 
15.05.2023 Hinweis 

07 Netzgesellschaft Ostwürttemberg 
DonauRies GmbH 

  

08 Zweckverband 
Wasserversorgung Jagstgruppe 

14.04.2023 nein 

09 Zweckverband 
Nordostwasserversorgung Crailsheim 

14.04.2023 nein 

10 terranets bw GmbH 06.04.2023 nein 
11 Bundesnetzagentur 

Referat 226/Richtfunk 
Gebäude über 20 m Höhe, 
Photovpltaikflächen 

  

12 Deutsche Telekom Technik GmbH 10.05.2023 nein 
13 unitymedia  

Kabel BW 
13.01.2023 nein 

14 Gemeindeverwaltung Kreßberg 27.04.2023 nein 
15 Gemeindeverwaltung Fichtenau 25.04.2023 nein 
16 Gemeindeverwaltung Obersontheim 21.04.2023 Hinweis 
17 Gemeindeverwaltung Jagstzell 13.04.2023 nein 
18 Gemeindeverwaltung Wallhausen   
19 Gemeindeverwaltung Bühlertann   
20 Gemeindeverwaltung Schnelldorf 26.04.2023 nein 
21 Stadtverwaltung Ilshofen   
22 Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst 13.04.2023 nein 
23 Stadtverwaltung Vellberg 10.05.2023 nein 
24 Gemeindeverwaltungsverband Ilshofen-Vellberg 

Bürgermeisteramt Ilshofen 
  

25 Gemeindeverwaltungsverband Fichtenau 
Bürgermeisteramt Fichtenau 

  

kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich 
 
 

Öffentliche Auslegung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023. 
 
Es wurden keine Stellungnahmen von Seiten der Bürgerschaft vorgebracht. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
1.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Stellungnahme vom 11.05.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen.  
Diese wurden bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur 
Flächennutzungsplanänderung „Weilersäcker / Schafbuck“ vorgebracht und 
zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Punkt 1.2 wird verwiesen. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
1.2 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Stellungnahme vom 27.01.2023 (TÖB-Beteiligung vom 19.12.2022 bis 27.01.2023) 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme vom 27.01.2023 wurde im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zur Flächennutzungsplanänderung „Weilersäcker / Schafbuck“ 
vorgebracht und wie folgt behandelt: 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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        Stand: 15.05.2023 

 

 

 

 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Punkt 1.2 [1.3 – geänderte Nummerrierung], Abwägung der Gemeinde 
Satteldorf im Bebauungsplanverfahren, wird verwiesen. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft hält weiterhin an der Planung fest und 
unterstützt die Gemeinde Satteldorf bei ihrem Vorhaben, für künftige 
Bauprojekte frühzeitig Ausgleichsmaßnahmen bereitzustellen. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
1.3 Regierungspräsidium Stuttgart 
Stellungnahme vom 03.12.2021 (TÖB-Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren vom 02.11.2021 bis 02.12.2021) 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme vom 03.12.2021 wurde im Bebauungsplanverfahren 
„Weilersäcker / Schafbuck“ vorgebracht (erneute öffentliche Auslegung) und 
von der Gemeinde Satteldorf wie folgt behandelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. An dieser Stelle kann keine pauschale Zusicherung 
ausgesprochen werden, dass für zukünftige bauliche Maßnahmen 
grundsätzlich keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen für 
Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hält weiterhin an der Planung fest, um zwingend notwendige 
Ausgleichsmaßnahmen frühzeitig breit stellen zu können. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
4.1 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Stellungnahme vom 26.04.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Punkt 4.2 wird verwiesen. 

 
4.2 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Stellungnahme vom 24.01.2023 (TÖB-Beteiligung vom 19.12.2022 bis 27.01.2023) 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 

 
 
 

 
Die Stellungnahme vom 24.01.2023 wurde im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zur Flächennutzungsplanänderung „Weilersäcker / Schafbuck“ 
vorgebracht und wie folgt behandelt: 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
5.1 Regionalverband Heilbronn-Franken 
Stellungnahme vom 08.05.2023  
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Auf die Punkte 5.2 und 5.3 wird verwiesen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 
5.2 Regionalverband Heilbronn-Franken  
Stellungnahme vom 25.01.2023 (TÖB-Beteiligung vom 19.12.2022 bis 27.01.2023) 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Stellungnahme vom 25.01.2023 wurde im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung zur Flächennutzungsplanänderung „Weilersäcker / Schafbuck“ 
vorgebracht und wie folgt behandelt: 
 
Auf Punkt 4.2 [5.3 – geänderte Nummerierung], Abwägung der Gemeinde 
Satteldorf im Bebauungsplanverfahren, wird verwiesen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
5.3 Regionalverband Heilbronn-Franken  
Stellungnahme vom 30.11.2021 (TÖB-Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren vom 02.11.2021 bis 02.12.2021) 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Die Stellungnahme vom 30.11.2021 wurde im Bebauungsplanverfahren 
„Weilersäcker / Schafbuck“ vorgebracht (erneute öffentliche Auslegung) und 
von der Gemeinde Satteldorf wie folgt behandelt: 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
[Die Abwägung der Gemeinde Satteldorf zur Stellungnahme vom 15.05.2017 ist 
unter Punkt 4.3 [5.4 – geänderte Nummerierung], die Abwägung zur 
Stellungnahme vom 10.10.2016 unter Punkt 4.4 [5.5 – geänderte Nummerierung], 
aufgeführt.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Die Anregung wird aufgenommen. Bei der Grunddarstellung handelt es sich 
um eine sog. „Weißfläche“. 
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5.4 Regionalverband Heilbronn-Franken  
Stellungnahme vom 15.05.2017 (TÖB-Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren vom 08.05.2017 bis 08.06.2017) 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Die Stellungnahme vom 15.05.2017 wurde im Bebauungsplanverfahren 
„Weilersäcker / Schafbuck“ vorgebracht (erneute öffentliche Auslegung) und 
von der Gemeinde Satteldorf wie folgt behandelt: 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
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        Stand: 15.05.2023 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Beteiligung ist erfolgt. 

 
5.5 Regionalverband Heilbronn-Franken  
Stellungnahme vom 10.10.2016 (TÖB-Beteiligung zum Bebauungsplanverfahren vom 12.09.2016 bis 12.10.2016) 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die Stellungnahme vom 10.10.2016 wurde im Bebauungsplanverfahren 
„Weilersäcker / Schafbuck“ vorgebracht (öffentliche Auslegung) und von der 
Gemeinde Satteldorf wie folgt behandelt: 
 
Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme. Diesbezüglich wurde eine Stellungnahme vom 
Regierungspräsidium Stuttgart abgegeben. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Stellungnahmen zur TÖB-Beteiligung vom 11.04.2023 bis 12.05.2023 

        Stand: 15.05.2023 

 
6.1 Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt 
Stellungnahme vom 15.05.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise wurden bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur 
Flächennutzungsplanänderung „Weilersäcker / Schafbuck“ vorgebracht und 
zur Kenntnis genommen.  
 
Die Verwaltungsgemeinschaft hält weiterhin an der Planung fest und 
unterstützt die Gemeinde Satteldorf bei ihrem Vorhaben, für künftige 
Bauprojekte frühzeitig Ausgleichsmaßnahmen bereitzustellen. 

 
 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise wurden an die Gemeinde Statteldorf weitergeleitet und sind 
außerhalb des Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung zu beachten. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
In der Verwaltungsrechtssache wegen Erteilung einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wurde das Urteil am 09.02.2023 
vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zu Gunsten des 
Landratsamts Schwäbisch Hall ausgesprochen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen steht grundsätzlich dem 
Zweck der Flächennutzungsplanänderung, der Sicherung der Umsetzung von 
Ausgleichsflächen, nicht entgegen. Die Nutzungen können kombiniert 
werden.  
Änderungen im Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung „Weilersäcker / 
Schafbuck“ sind nicht erforderlich. Die Stellungnahme wurde an die 
Gemeinde Satteldorf weitergeleitet.  
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Autobahn GmbH wurde am Verfahren zur 
Flächennutzungsplanänderung beteiligt. Von Seiten der Autobahn GmbH 
wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Die verkehrliche Erschließung innerhalb des Plangebiets wird nicht geändert. 
Auf Punkt 2.1 der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung (Art und 
Maß der baulichen Nutzung) wird verwiesen. 
 
 
Die Auflagen werden zur Kenntnis genommen und an die Gemeinde 
Satteldorf weitergeleitet. Die Auflagen sind außerhalb des Verfahrens zur 
Flächennutzungsplanänderung zu beachten. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die Gemeinde Satteldorf 
weitergeleitet. Der Hinweis ist bei der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen 
durch die Gemeinde Satteldorf zu beachten. 
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        Stand: 15.05.2023 

 
16.1 Gemeindeverwaltung Obersontheim 
Stellungnahme vom 21.04.2023 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits unter Punkt 6.1 aufgeführt, steht die Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen dem Zweck der Flächennutzungsplanänderung, der 
Sicherung der Umsetzung von Ausgleichsflächen, grundsätzlich nicht 
entgegen. Die Nutzungen können kombiniert werden.  
Änderungen im Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung „Weilersäcker / 
Schafbuck“ sind nicht erforderlich. Die Stellungnahme wurde an die Gemeinde 
weitergeleitet. 
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